Nr. 75
Verordnung des Landesschulrates für Steiermark vom 16. Mai 1979, GZ.: I Schu 7/47-1979, über die Aufbewahrungsfristen von in den Schulen zu führenden Aufzeichnungen

Auf Grund des § 77 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl.Nr. 139/1974, in der Fassung des Bundesge- setzes, BGBl.Nr. 231/1974, wird in Verbindung mit § 4 der Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst vom 11. August 1978, BGBl.Nr. 449/1978, verordnet:

§ 1

Es sind aufzubewahren:

1. Schülerstammkarten, Klassenblätter und Deckblätter für Schülerstammblätter 60 Jahre nach der letzten Eintragung;

2. Erziehungsbögen bis zum Ende der allgemeinen Schulpflicht;

3. Gesundheitsblätter und Gesundheitsbögen drei Jahre nach Beendigung des Schulbesuches;

4. Handkataloge an allgemein bildenden Pflichtschulen drei Jahre nach Ende des betreffenden Schuljahres;

5. Verhandlungsschriften (Konferenzprotokolle u. dgl.), Lehrfächerverteilungen und Stundenpläne fünf Jahre nach Ende des betreffenden Schuljahres.

§ 2

Soweit eine Aufzeichnung den Inhalt mehrerer im § 1 genannten Aufzeichnungen enthält, ist die jeweils längste Aufbewahrungsfrist anzuwenden.

§ 3

Die Aufzeichnungen einer öffentlichen Pflichtschule, die aufgelassen wird, sind von jener öffentlichen Pflichtschule zur Aufbewahrung bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu übernehmen, in deren Schulsprengel der Schulsprengel der aufzulassenden Schule im überwiegenden Ausmaß eingegliedert wird. Die Aufzeichnungen anderer Schulen, die aufgelassen werden, sind vom Landesschulrat zur Aufbewahrung bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu übernehmen.

§ 4

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1979 in Kraft.

Der Amtsführende Präsident:

Dr. M o s e r  eh.
32.

Schulärztliche Untersuchung an Pflichtschulen

(Erlaß des LSchR. für Steiermark vom 25. Feber 1985,

GZ.: IV Schu 20/6-1985)

Aus gegebenem Anlaß wird nach Rücksprache mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung für das Gesundheitswesen, mitgeteilt, dass bezüglich Durchführung der schulärztlichen Untersuchungen an den Pflichtschulen durch Distriktsärzte keine Änderung der Untersuchungsfolge (1., 3., 5. und 8. Schulstufe) eingetreten ist.

Laut Dienstordnung für Distriktsärzte bzw. laut Erlaß des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung für das Gesundheitswesen, GZ.: GW-170 Schu 12/69-1981 vom 4. Jänner 1982, ist der Distriktsarzt zur kostenlosen Untersuchung der Schulstufen 1., 3., 5., und 8. der Pflichtschulen bis zu 260 Schülern verpflichtet.

Die Befunde der Untersuchungen der 1., 5., und 8. Schulstufe sind in das Gesundheitsblatt des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz einzutragen. Bei der Untersuchung der 3. Schulstufe sind nur die krankhaften Befunde auf der Rückseite des letzten Blattes zu vermerken.

Wie das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung für das Gesundheitswesen, mitteilt, wurde die Verpflichtung der Untersuchung der Pflichtschüler der 3. Klasse nicht aufgehoben.

Die Information für den Schularzt

Lager Nr. Sch 6 „Information für den Schularzt“,

Lager Nr. Sch 7 „Gesundheitsblatt“,

Lager Nr. Sch 8 „Elternfragebogen“,

Lager Nr. Sch 9 „Schulärztliche Mitteilungen“,

Lager Nr. Sch 4 „Jahresbericht des Schularztes“

werden als bekannt vorausgesetzt.

Auf den Erlass des Landesschulrates für Steiermark vom 20.6.2001, GZ.: IV Schu 18/51-2001, betreffend schulärztlicher Dienst an steirischen Pflichtschulen; Schreiben der Rechtsabteilung 7 an die Gemeinden vom 22.1.2001, GZ.: 7-534-10/95-4, wird dahingehend verwiesen, dass zur Untersuchung der 2., 4., 6., 7. und 9. Schulstufe unterzeichnete Verträge anzustreben sind.

33.

Jährliche schulärztliche Untersuchungen

Gemäß § 66 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind die Schüler verpflichtet, sich – abgesehen von einer allfälligen Aufnahmeuntersuchung – einmal im Schuljahr einer schulärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Diese Untersuchungen haben anhand des Vordruckes „Gesundheitsblatt“ zu erfolgen.

Seit 1974 sind laut Schulunterrichtsgesetz die Schüler jährlich zu untersuchen.

